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Tagesordnungspunkt:

LVR-Europa-Projektförderantrag „Hellas 3.0 – Verstetigung des professionellen 
Austausches und fachlichen Dialoges zur Verbesserung der Behindertenarbeit in 
Nordgriechenland-Thessaloniki“

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, für das Jahr 2025 eine Projektbewilligung unter dem 
Vorbehalt, dass die Budgets durch Inkraftsetzen der Haushaltssatzung zur Verfügung 
stehen, für den LVR-Europa-Projektförderantrag „Hellas 3.0 – Verstetigung des 
professionellen Austausches und fachlichen Dialoges zur Verbesserung der 
Behindertenarbeit in Nordgriechenland-Thessaloniki“ gemäß Vorlage Nr. 15/3041 
auszusprechen.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein



Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen: 9.850 €

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen: 9.850 €

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

L u b e k



 

 

Zusammenfassung 

 

 

Der LVR steht seit Jahrzehnten im Austausch mit verschiedenen Partnern im europäi-

schen Ausland. Ein wesentliches und einendes Motiv für den LVR und seine jeweiligen 

Kooperationspartner besteht darin, voneinander lernen zu wollen, um so die Situation 

der Menschen mit Behinderungen und der Menschen mit psychischen Erkrankungen 

vor Ort zu verbessern.  

 

Konzeptionell basierend auf Vorlage Nr. 14/3006 und fördertechnisch umgesetzt 

durch entsprechende Förderrichtlinien und einer zu Grunde liegenden Fördersatzung 

(Vorlagen Nr. 14/3443 und Nr. 14/3440) besteht seit dem 24.07.2019 die Möglichkeit 

für Träger*innen von einschlägigen Initiativen, einen Antrag im Rahmen der sog. 

LVR-Europa-Projektförderung zu stellen.  

 

In enger Abstimmung mit beteiligten LVR-Dienststellen in Dez. 7 und Dez. 8 wurde 

nunmehr ein entsprechender Folgeantrag in Höhe von 9.850,00 € zur Bezuschussung 

eines weitergehenden Austausches zwischen Akteuren der Behindertenhilfe im Rhein-

land und in Nordgriechenland (Hellas 3.0) im März 2025 eingereicht (s. Anlage I). 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die beantragten Aktivitäten geeignet sind, 

die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in Nordgriechenland über die 

weitergehende Professionalisierung der Behindertenhilfe vor Ort nachhaltig zu ver-

bessern.  

 

Daher spricht die Verwaltung eine positive Förderempfehlung aus und schlägt folgen-

de Beschlussfassung zur Projektbewilligung vor: „Die Verwaltung wird beauftragt, für 

das Jahr 2025 eine Projektbewilligung unter dem Vorbehalt, dass die Budgets durch 

Inkraftsetzen der Haushaltssatzung zur Verfügung stehen, für den LVR-Europa-

Projektförderantrag „Hellas 3.0 – Verstetigung des professionellen Austausches und 

fachlichen Dialoges zur Verbesserung der Behindertenarbeit in Nordgriechenland-

Thessaloniki“ gemäß Vorlage Nr. 15/3041 auszusprechen“. 

 

Diese Vorlage berührt v. a. ZR 9 (Menschenrechtsbildung) in Verbindung mit Art. 32 

UN-Behindertenrechtskonvention (Internat. Zusammenarbeit). 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/3041: 
 

LVR-Europa-Projektförderantrag „Hellas 3.0 – Verstetigung des professionellen Austau-

sches und fachlichen Dialoges zur Verbesserung der Behindertenarbeit in Nordgriechen-

land-Thessaloniki“ 

 

1. Hintergrund 

 

Der LVR steht seit Jahrzehnten im Austausch mit verschiedenen Partnern im europäischen 

Ausland. Entstehungsgeschichte, Zielrichtung und Verfasstheit der eingegangenen Koope-

rationen waren dabei sehr unterschiedlich. Ein wesentliches und einendes Motiv für den 

LVR und seine jeweiligen Kooperationspartner bestand darin, trotz aller bei den Partnern 

existierenden gesellschafts- und entwicklungsbedingten Unterschiede, voneinander lernen 

zu wollen, um so die Situation der Menschen mit Behinderungen und der Menschen mit 

psychischen Erkrankungen vor Ort zu verbessern.  

 

Dieses langjährige Engagement des LVR in Europa wurde mit politischem Beschluss zum 

Antrag Nr. 14/167 am 4. April 2017 mit dem Verweis darauf aufgegriffen, Hilfe zur Selbst-

hilfe leisten und das bestehende LVR-Engagement verstärken und erweitern zu wollen. Die 

Verwaltung wurde konkret gebeten, eine Konzeption, die unterstützende Partnerschaften 

mit Einrichtungen/Institutionen für psychisch kranke Menschen und Menschen mit Behinde-

rungen im (ost-)europäischen Raum aufzeigt, zu erstellen.  

 

Diese handlungsleitende Konzeption wurde mit Vorlage Nr. 14/3006 dem Landschaftsaus-

schuss vorgelegt, die dieser mit Beschluss vom 14.12.2018 einstimmig angenommen hat. 

Integraler Bestandteil zur Realisierung der gewünschten Engagementerweiterung war hier-

bei die vorerst bis einschließlich 2023 befristete Bereitstellung eines jährlichen Budgets zur 

Finanzierung etwaiger Maßnahmen mit LVR-Bezug in Höhe von 25.000 €.  

 

Die erforderlichen Schritte zur Erfüllung der fördertechnischen Voraussetzung für die Um-

setzung einer sog. LVR-Europa-Projektförderung sind daraufhin durch die vorbehaltliche 

Annahme entsprechender Förderrichtlinien (Vorlage Nr. 14/3443) durch den Landschafts-

ausschuss am 05.07.2019 sowie die Verabschiedung einer zu Grunde liegenden Fördersat-

zung (Vorlage Nr. 14/3440) durch die Landschaftsversammlung am 08.07.2019 erfolgt.  

 

Im Zuge der entsprechenden Veröffentlichung auf der LVR-Homepage ist die Satzung am 

24.07.2019 in Kraft getreten. Parallel hierzu wurden entsprechende Antrags-, Bescheid- 

und Verwendungsnachweisformulare erstellt, die zuständigkeitshalber bei der Stabsstelle 

20.01 von Förderinteressierten angefordert werden können. Eine angekündigte Evaluierung 

der LVR-Projektförderung mit einer positiven Gesamtbewertung der bislang erreichten För-

derziele erfolgte im Dezember 2023 (Vorlage Nr. 15/2096). 
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2. Aktueller Umsetzungsstand der LVR-Europa-Projektförderung 

 

a) Vorbemerkung 

 

Bereits im Rahmen der o. g. Konzepterstellung ist deutlich geworden, dass sowohl bzgl. der 

Intensivierung vorhandener Partnerschaften als auch bzgl. der Generierung neuer Partner-

schaften mit LVR-Bezug der Blick über die rein institutionelle Ebene hinaus auf die Ebene 

der LVR-Mitarbeitenden geweitet werden muss, um etwaige Anknüpfungspunkte und Un-

terstützungsbedarfe gegenüber dem LVR zu identifizieren und ggf. zu konkretisieren.  

 

Zu diesen persönlich-fachlichen Auslandskontakten zählen u. a. auch jene, die die Antrag-

stellerin des nachfolgenden Projektvorschlags seit mehreren Jahren mit Akteuren der Be-

hindertenhilfe in Thessaloniki (Nordgriechenland) pflegt. 

 

b) Projekt „Hellas 3.0 – Verstetigung des professionellen Austausches und fachlichen 

Dialoges zur Verbesserung der Behindertenarbeit in Nordgriechenland-

Thessaloniki“ 

 

Projektbeschreibung 

Der vorliegende Antrag vom 27.03.2025 mit einem Fördervolumen in Höhe von 9.850,00 € 

(s. Anlage I) knüpft inhaltlich an den letzten Antrag vom 09.11.2022 an, der auf Grundlage 

eines LA-Beschlusses vom 07.12.2022 verwaltungsseitig mit Bescheid vom 09.12.2022 

bewilligt worden war.  

Fachlicher Gegenstand des Folgeantrags ist nunmehr die weitergehende Verstetigung des 

bislang bereits sehr erfolgreich angelaufenen professionellen Austausches zwischen Akteu-

ren der Behindertenhilfe im Rheinland und in der Region Thessaloniki, um damit einen wei-

tergehenden Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinde-

rungen zu leisten. Ausgangsmotivation der Antragstellerin ist die im europäischen Vergleich 

in fast allen Bereichen sehr lückenhafte Versorgung von Menschen mit Behinderungen vor 

Ort in Nordgriechenland, wie es zuletzt auch im Rahmen der Studien- und Informationsrei-

se der LVR-Kommission Europa im Mai 2024 deutlich geworden ist (vgl. Vorlage Nr. 

15/2097). Immer noch übernimmt die jeweilige Familie den größten Teil der Versorgung 

der Menschen mit Behinderungen, Teilhabechancen eines selbstbestimmten Lebens bleiben 

vielfach ungenutzt.  

Im Rahmen der weiter auszubauenden Kooperation sollen daher u. a. folgende Aspekte 

thematisiert werden: 

 

I. Erfahrungsaustausch zur Betreuung, Förderung und Versorgung von Menschen mit 

Behinderungen, u. a. 

 

 durch die Beratungsunterstützung auf Verwaltungs- und politischer Ebene bzgl. 

Informationen zur Organisation und Finanzierung der Eingliederungshilfe im 

Rheinland 

 durch den Auf- und Ausbau von Erasmus+-Kooperationen im Rahmen der 2024 

erfolgten LVR-Akkreditierung für die duale Ausbildung sowie die Weiterführung 

von bereits zuvor bestehende Erasmus+-Aktivitäten einzelner Dienststellen in 

Form von Lern- und Lehr-Mobilitäten 
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 durch Unterstützung beim Aufbau eines (virtuellen) EU-Forschungsnetzwerks im 

Bereich der Heil- und Sonderpädagogik  

 durch fachliche Beratung bei inklusiven und barrierefreien Bauprojekten der grie-

chischen Kooperationspartner 

II. Zusammenarbeit in wechselseitigen Initiativen gegen Stigmatisierung und Diskrimi-

nierung von Menschen mit Behinderungen auf deutscher und griechischer Seite 

 durch die Kontaktvermittlung zur Freien Wohlfahrtspflege im Rheinland 

 die Initiierung von wechselseitigen Austausch-Formaten für Menschen mit Behin-

derungen für mehr Teilhabe in der Gesellschaft (z.B. Peer-Beratung) 

 

III. Koordination von humanitärer Hilfe zum Wohle von Menschen mit Behinderungen 

auf griechischer Seite in Form beispielsweise von nicht mehr benötigter Ausstattung 

in LVR-Einrichtungen 

Die Kooperation in Nordgriechenland soll sich räumlich weiterhin insbesondere auf die Stadt 

und die Region von Thessaloniki konzentrieren, da hier bereits bewährte Kontakte mit an-

sässigen Organisationen und Initiativen der Behindertenhilfe als Projektpartner bestehen 

und schrittweise um mögliche Partner*innen auf der nationalen Ebene erweitert werden. 

 

Bislang handelt es sich zum einen um den Panhellenischen Verband der Sonderpäda-

gog*innen/ Heilpädagog*innen, der sich insbesondere für die Weiterentwicklung höherer 

Standards bei der Bereitstellung spezieller pädagogischer und therapeutischer Angebote für 

Kinder/Jugendliche mit Behinderungen unter der Prämisse der Inklusion und der UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) einsetzt. Der Verband zeichnet sich durch eine 

etablierte professionelle Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien, dem Institut für 

Bildungspolitik, den Hochschulfakultäten und den Elternverbänden in Griechenland aus. 

Weiterer vorgesehene Kooperationspartner sind Neapoli-Sykies, ein Gemeindebezirk von 

Thessaloniki sowie die dortige Eltern-Initiative „SYZOI“.  

 

Das beantragte Fortsetzungsprojekt ist zunächst auf das Jahr 2025 befristet und dient der 

Vertiefung des fachlichen Austausches der beteiligten Partner in Form eines 2. Hospitati-

onsaufenthalts der griechischen Seite (nach einem Erstbesuch im Mai 2022) samt Fach-

symposium im Herbst 2025 im Rheinland.  

 

Bewertung und Förderempfehlung der Verwaltung 

Die Antragstellerin hatte sich im Zuge eines Förder-Seminarangebots der LVR-Stabsstelle 

20.01 erstmalig über die LVR-Europa-Projektförderung informiert. Seitdem steht die An-

tragstellerin kontinuierlich mit der Bewilligungsstelle für die LVR-Projektförderung in konti-

nuierlichen Kontakt und hat sich u. a. an digitalen Info-Veranstaltungen zur LVR-

Europaprojektförderung im Rahmen der digitalen Woche der Inklusion 2021 und 2022 be-

teiligt. Ein Bericht zum Abschluss des Erstprojektes erfolgte zudem u. a. in der Sitzung des 

Sozialausschusses am 08.11.2022 mit der Vorlage Nr. 15/1252. 

Im Rahmen der bisherigen Projektanträge ist es der Antragstellerin gelungen, die für eine 

erfolgreiche Umsetzung der Kooperation erforderlichen Akteure innerhalb der relevanten 

LVR-Dienststellen für eine Mitwirkung zu gewinnen. Positiv zu bewerten ist zudem, dass die 

Umsetzung der Ziele der UN-BRK, insbesondere in Bezug auf die Themen Selbstbestim-

mung beim Wohnen und Teilhabe an der Gesellschaft, von allen Projektpartnern auf Au-

genhöhe aufgegriffen wurden. Insbesondere tragen die gewählten Formate der Hospitation 

und des Fachsymposiums dazu bei, den angestrebten Austausch am Beispiel ausgewählter 

Fachvorträge und konkreter Anschauungsbeispiele in zu besuchenden Einrichtungen weiter 

zu verstetigen. 
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Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die beantragten Folge-Aktivitäten geeignet 

sind, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in Nordgriechenland über die 

angestrebte Professionalisierung der Behindertenhilfe vor Ort weiterhin nachhaltig zu ver-

bessern und dabei die bereits erfolgreich aufgenommene Kooperation der Projektpartner zu 

vertiefen, um zu einer nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit 

Behinderungen beizutragen. Dies entspricht der Zielrichtung der politischen Beschlusslage 

und dem erteilten Förderauftrag an die Verwaltung. Daher spricht die Verwaltung eine posi-

tive Förderempfehlung aus. Darüber hinaus könnte dieser Rahmen auch für eine mögliche 

Vereinbarungsunterzeichnung zwischen den beteiligten Partnern zur Festigung des beste-

henden Austausches genutzt werden, vorbehaltlich eines entsprechenden LA-Beschlusses 

bzgl. der Vorlage Nr. 15/2854. 

 

Beschlussvorschlag bzgl. der Projektbewilligung 

Unter Berücksichtigung der in Vorlage Nr. 14/3006 festgelegten Wertgrenzen schlägt die 

Verwaltung nachfolgenden Beschluss vor:  

 

„Die Verwaltung wird beauftragt, für das Jahr 2025 eine Projektbewilligung unter dem Vorbe-

halt, dass die Budgets durch Inkraftsetzen der Haushaltssatzung zur Verfügung stehen, für 

den LVR-Europa-Projektförderantrag „Hellas 3.0 – Verstetigung des professionellen Austausches 

und fachlichen Dialoges zur Verbesserung der Behindertenarbeit in Nordgriechenland-

Thessaloniki“ gemäß Vorlage Nr. 15/3041 auszusprechen“. 

 

Die Verwaltung wird im positiven Beschlussfall zu gegebener Zeit über den weiteren Pro-

jektfortgang berichten. 

 

 

 

In Vertretung 

 

 

H i l l r i n g h a u s 
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